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Die Frau und das Richteramt

Das Zusammenleben mit den Mitmenschen,' das uns unentbehrliche
Bereicherung unseres Selbst ist, hat je und je auch zu mannigfaltigen
Konflikten Anlass gegeben. Um diese Konflikte zu schlichten und damit
das Leben in der Gemeinschaft so fruchtbar als möglich zu gestalten,
sind von alters her Richter eingesetzt worden, denen die streitenden ,Par-
teien ihre Beschwernis vorzutragen und deren Richtspruch sie sich zu
fügen hatten. Ihnen war und ist damit verantwortungsreiche Gewalt über
dien Einzelnen übertragen, der auch für das Wohl und Wehe der Ge-
samtheit schwerwiegende Bedeutung zukommt.

Früh schon hat man erkannt, dass die richterliche Gewalt zum In-
strument der Unterdrückung wird, wenn sie nicht in den ihr Unter-
worfenen selber verankert ist. Nicht von ungefähr kämpften die Wald-
statten ihren Kampf gegen die habsburgischen Unterdrücker im 13. Jahr-
hundert: unter anderm auch deshalb aus, um die fremden Richter los zu
werden und ihre eigenen Richter zu haben. Bei der Schaffung der de-
mokratisch-freiheitlichen Staaten hat die Forderung nach eigenen Rieh-
tern, auch gegenüber einer allmächtigen Zentralgewalt, immer und über-
all einen ersten Platz eingenommen. Vom eigenen Richter, der die Ver-
hältnisse der vor ihm Recht Suchenden aus eigener Erfahrung kennt,
erwartet unan ein gerechteres und billigeres Urteil. Die Würde des freien
Menschen verträgt zudem die Blosslegung all seiner Verhältnisse und die
Unterwerfung unter fremde Urteilsgewalt nicht.

In dem jahrhundertelangen Kampf um den eigenen Richter, der Teil
dies Kampfes um die Demokratie ist, sind die Frauen abseits gestanden.
Die letzten Jahrzehnte haben nun aber ihre Lebensverhältnisse von Grund
auf umgestaltet. Während früher die Familie ihren nahezu ausschliess-
heben Lebenskreis darstellte, sind sie heute in weitem Masse gezwungen,
auch aussier dem Haus tätig zu sein (gegen ein Drittel der erwerbstätigen
Bevölkerung der Schweiz sind Frauen). Dadurch haben sich die Kon-
fliktsmöglichkeiten für sie bedeutend vermehrt; in den verschiedensten
Lebenslagen kommen auch sie heutzutage in den Fall, sich dem Schieds-
spruch des Richters zu unterwerfen. Wo ist nun ihr eigener Richter?

Unsere staatliche Entwicklung hat, soweit es die Frauen betrifft,
in den letzten Jahrzehnten mit dem wirklichen Leben nicht Schritt ge-
halten. Unser Staat behandelt die Frauen noch so, als ob wir ein Jahr-
hundert früher lebten. Ausserhalb unserer Grenzen sind die veränderten
Zeiten für die Frauen verstanden worden. Unter den 73 souveränen
Staaten der Welt finden sich heute nur noch 11, welche die Frauen
gänzlich vom Richteramt aussehliessen. Es sind, abgesehen von der
Schweiz, Staaten in Mittel- und Vorderasien, in Arabien und Mittel-
amerika, meistens Gebiete, die früher von Kolonialmächten beherrscht
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worden und in ihrer gesamten Entwicklung zurückgeblieben sind. Man
wird nicht leugnen können, dass es peinlich berührt, die Schweiz an
ihrer Seite zu finden.

Glücklicherweise muss die Schweiz in dieser Beziehung nicht
in Bausch und Bogen den ehemaligen Kolonialgebieten gleichgestellt wer-
den. Da ist vor allem der Kanton Waadt zu erwähnen, der die Frauen
durch ein Generalstatut vom 9. Juni 1947 zu sämtlichen Richterstellen
wählbar erklärt hat. Bald darauf ist die erste Frau als Ersatzrichter in
das Lausanner Bezirksgericht gewählt worden. Eine stattliche Reihe an-
derer Kantone haben die ersten Schritte zur Uebertragung richterlicher
Funktionen an die Frauen gemacht. In Basefetadt sind die Frauen pis
Gerichtspräsidenten und als Untersuchungsrichter wählbar. Während ei-
nigen Jahren hat dort eine Frau als Untersuchungsrichter geamtet, und
ei'ne Zeitlang war eine Frau sogar als ausserordentlicher Staatsanwalt
tätig. In zehn Kantonen sind die Frauen in das Jugendgericht wählbar:
die Kantone Baselstadt, Genf, Luzern, Neuenburg und Waadt haben
tatsächlich je eine Frau in ihrem Jugendgericht. Eine Anzahl von Kan-
tonen kennen die Wählbarkeit der Frau als Jugendanwalt (auch der
Kanton Bern), aber nur i'm Bezirk Horgen im Kanton Zürich ist jemals
eine Frau als Jugendanwalt ernannt worden. Schliesslich sind die Frauen
in neun Kantonen in die Gewerbegerichte wählbar, zum Teil schon seit
vielen Jahren. Marie Boehlen, Fürsprecher.

Nach Sonderdruck aus dem „Bund" 1950.

Frauen als Richterinnen
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat im neuen Gesetz über Reform

der Gerichtsorganisation die Mitwirkung der Frauen im Gewerbegericht
vorgesehen. Die vorberatende Kommission hatte Streichung dieses Arti-
kels beantragt, aber mit grossem Mehr setzte ihn die Ratsversa,mmlung
wieder ein. Die Berner Grossräte, wie auch die Waadtländer Grossräte,
sind offenbar der Meinung, dass die Frauen genügend Intelligenz und
gesunden Menschenverstand besitzen, run richterliche Funktionen aus-
üben zu können. Hat doch der Kt. Waadt soeben seine kantonalen Ge-
schworenen neu gewählt: zum ersten Mal waren auch Frauen wählbar,
und es wurden über 48 gewählt. F. S.

Für die politische Gleichberechtigung der Freiburgerin
Grossrat Challamel hat bei Eröffnung der November Session 1950

im Freiburger Grossen Rat ehre Motion eingereicht, welche für die Frei-
burgerin die politische Gleichberechtigung verlangt. F. S,
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